
Elektrizitätsversorgung Zeiningen 

Erneut tiefere Strompreise ab 1. Januar 2026  
Mitteilung zu Tarifänderung im Jahr 2026 gemäss ElCom-Weisung 4/2024 
 
Per 1. Januar 2026 kann die Elektra Zeiningen die Strompreise erneut senken. Für Haushalte beträgt die Reduktion je 
nach Verbrauchsprofil zwischen 6 und 14 Prozent (Vorjahr: Senkung um 13 bis 17 Prozent), für Gewerbekunden 
zwischen 9 und 11 Prozent (Vorjahr: Senkung um 16 bis 17 Prozent). Hauptgrund für die tieferen Strompreise sind 
die niedrigeren Einkaufspreise an den internationalen Energiemärkten; unsere strukturierte, langfristig ausgerichtete 
Energiebeschaffung trägt somit weiterhin Früchte.  
Die Kosten für die Systemdienstleistungen des nationalen Netzbetreibers Swissgrid zur Gewährung der Netzstabilität 
sinken per 1. Januar 2026 um rund 50 Prozent, dafür wird die 2024 eingeführte Abgabe für die Stromreserve des 
Bundes («Winterreserve») erhöht. Neu werden zudem die Kosten, die aufgrund von Netzverstärkungen des 
Übertragungsnetzes sowie der Überbrückungshilfen für die Stahlindustrie entstehen, auf alle Stromkunden 
übertragen.  
 
Stromkosten für Haushaltskunden 2026 (Basisprodukt) 

     Veränderung gegenüber Vorjahr 

 CHF/Monat 
Grundpreis 

Rp./kWh 
Arbeitspreis 

 % 
Arbeitspreis 

 
Kosten Netznutzung 

 
 

Hochtarif 
9,08 

Niedertarif 
3,83  

Hochtarif 
+5,0 % 

Niedertarif 
+4,9 % 

Grundtarif 5.–      

Messtarif 4.–      

       
gesetzliche Abgaben / 
Abgaben an Gemeinwesen  3,03 3,03  –1,6 % –1,6 % 
Systemdienstleistungen (SDL)   0,27 0,27  –50,9 % –50,9 % 
Bundesabgaben gemäss Energiegesetz1)  2,30 2,30  0 % 0 % 
Abgabe für Stromreserve2)  0,41 0,41  +78,3 % +78,3 % 
Netzverstärkungen3)  0,04 0,04    
Überbrückungshilfen Stahlindustrie4)  0,01 0,01    
       

Energiekosten 4.– 15,26 14,83  –19,2 % –19,2 % 

Herkunft: 80% Kernenergie CH, 20% Neue erneuerbare Energie CH       
       
Total exkl. MwSt. 13.– 27,37 21,69  –10,6 % –13,6 % 
Total inkl. MwSt. (8,1 %) 14.05 29,59 23,45  –10,6 % –13,6 % 

 
Stromkosten für Gewerbekunden 2026 

     Veränderung gegenüber Vorjahr 

 CHF/Monat 
Leistung  

pro kW 

CHF/Monat 
Grundpreis 

Rp./kWh 
Arbeitspreis 

 % 
Arbeitspreis 

Kosten Netznutzung 8.10  
Hochtarif 

5,51 
Niedertarif 

3,83  
Hochtarif 

+5,0 % 
Niedertarif 

–4,9 % 

Grundtarif 13.–      

Messtarif 14.–      

       
gesetzliche Abgaben / 
Abgaben an Gemeinwesen  3,03 3,03  –1,6 % –1,6 % 
Systemdienstleistungen (SDL)   0,27 0,27  –50,9 % –50,9 % 
Bundesabgaben gemäss Energiegesetz1)  2,30 2,30  0 % 0 % 
Abgabe für Stromreserve2)  0,41 0,41  78,3 % 78,3 % 
Netzverstärkungen3)  0,04 0,04    
Überbrückungshilfen Stahlindustrie4)  0,01 0,01    
       

Energiekosten – 15,26 14,83  –19,2 % –19,2 % 

Herkunft: 80% Kernenergie CH, 20% Neue erneuerbare Energie CH      
       
Total exkl. MwSt. 8.10 27.– 23,80 21,69  –12,5 % –13,6 % 
Total inkl. MwSt. (8,1 %) 8.76 29.19 25,73 23,45  –12,5 % –13,6 % 

 
1) Art. 35 Energiegesetz: Erhebung zur Förderung der erneuerbaren Energien sowie zum Schutz der Gewässer und Fische 
2) Art.22/23 Winterreserveverordnung vom 25. Januar 2024 
3) Art. 15b Abs. 4 und Art. 15b Abs. 5 StromVG vom 1. Januar 2025 
4) Art. 14bis StromVG «Überbrückungshilfen für Eisen-, Stahl-, und Leichtmetallgiessereien von strategischer Bedeutung» vom 1. Januar 2025 

 
  



Haushaltskundinnen und -kunden können statt des Basisprodukts auch Strom aus Wasserkraft beziehen. Das 
entsprechende Bestellformular finden Sie unter https://www.zeiningen.ch/departemente/2396 in der Rubrik «Online-
Dienste». 
 
Auf der Basis des neuen Stromgesetzes bietet die Elektra Zeiningen den Produzentinnen und Produzenten von 
Solarstrom in ihrem Versorgungsgebiet folgende Rückliefertarife an: 
 

Sun-Basic Dieser Tarif entschädigt nach dem Referenzmarktpreis gemäss Art. 15, EnFV1,  
jedoch mit einer garantierten Minimalentschädigung gemäss Art. 12 EnV2 
▪ für sämtliche PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW: 6 Rp./kWh; 
▪ für PV-Anlagen mit Eigenverbrauch und einer Leistung ab 30 kW anteilsmässig: 

a) bei einer installierten Leistung unter 30 kW: 6 Rp./kWh 
b) bei einer installierten Leistung über 30 kW: 0 Rp./kWh;  

▪ für PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch mit einer Leistung ab 30 kW: 6,2 Rp./kWh; 
 

 
Sun-Pro Dieser Tarif entschädigt zusätzlich zum rückgespeisten Strom auch den Herkunftsnachweis 

(HKN) und ist für das ganze Jahr gültig. 
Anlagen kleiner als 100 kWp  10,9 Rp./kWh 
Anlagen ab   100 kWp    7,2 Rp./kWh 
 
Der Kunde tritt die HKN für die eingespeiste Energie der Elektra Zeiningen ab. 
Bedingung ist, dass die Produktionsanlage bei Pronovo gemeldet ist. 

 
Für die Wahl des Rückliefertarifs werden alle Produzentinnen und Produzenten von Solarstrom mit einem separaten 
Schreiben kontaktiert. 
 
Die ab 1. Januar 2026 gültigen Strom-Tarifblätter sind auf der Website der Gemeinde Zeiningen in der Rubrik 
«Publikationen» unter https://www.zeiningen.ch/publikationen/575548 zu finden. 
 
 
Zeiningen, 31. August 2025 
 
Der Gemeinderat 

                                                
1 Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, Stand 
1.1.2026 
2 Energieverordnung, Stand 1.1.2026 
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